
Corporate Governance 

Die Hawesko Holding AG bekennt sich zu einer verantwortungsvollen, auf Wertschöpfung 

ausgerichteten Leitung und Überwachung des Unternehmens. Sowohl die Transparenz der 

Grundsätze des Unternehmens als auch die Nachvollziehbarkeit seiner kontinuierlichen Entwicklung 

soll gewährleistet sein, um bei Kunden, Geschäftspartnern und Aktionären Vertrauen zu schaffen, zu 

erhalten und zu stärken.  

Vorstand und Aufsichtsrat überwachen die Einhaltung des Deutschen Corporate Governance Kodex 

und geben jährlich eine Entsprechenserklärung ab, die – sowohl in der aktuellen Fassung als auch in 

früheren Fassungen – im Internet abrufbar ist. Den weitaus meisten der im Deutschen Corporate 

Governance Kodex formulierten Standards und Empfehlungen entspricht die Praxis der Hawesko 

Holding AG bereits seit Jahren. Diese Übereinstimmung soll auch künftig beibehalten werden.  

Angaben zur Vergütung des Vorstands und des Aufsichtsrats befinden sich im zusammengefassten 

Konzernlagebericht und Lagebericht sowie im Konzernanhang bzw. Anhang. 

Entsprechenserklärung gemäß § 161 Aktiengesetz 

Nach § 161 AktG haben Vorstand und Aufsichtsrat börsennotierter Aktiengesellschaften jährlich zu 

erklären, dass den vom Bundesministerium der Justiz im amtlichen Teil des elektronischen 

Bundesanzeigers bekannt gemachten Empfehlungen der Regierungskommission Deutscher 

Corporate Governance Kodex entsprochen wurde und wird oder welche Empfehlungen nicht 

angewendet wurden oder werden. 

Aufsichtsrat und Vorstand der Hawesko Holding AG, Hamburg, erklären, dass den oben genannten 

Empfehlungen der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex in seiner 

Fassung vom 14. Juni 2007 von der Gesellschaft entsprochen wurde und wird, mit der Ausnahme, 

dass die Gesellschaft dabei in den folgenden Punkten von den Empfehlungen des Kodex abweicht: 

– Ziffer 2.2.2 des Kodex: Der Vorstand ist dazu ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bei 

einer Erhöhung des Grundkapitals das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre in den folgenden 

Fällen auszuschließen: 

(1) um Inhabern von Wandelschuldverschreibungen, Wandeldarlehen oder Optionsscheinen, die 

von der Gesellschaft ausgegeben werden, ein Bezugsrecht in dem Umfang zu gewähren, wie es 

ihnen nach Ausübung des Options- bzw. Wandelrechts oder nach Erfüllung der Wandlungspflicht 

zustehen würde; 

(2) sofern die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen zum Zweck des Erwerbs von Unternehmen 

oder Beteiligungen an Unternehmen erfolgt; 

(3) sofern die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen zum Zweck der Ausgabe von 

Belegschaftsaktien erfolgt; 

(4) zum Ausgleich von Spitzenbeträgen. 

Diese Regelungen entsprechen dem gesetzlichen Leitbild des deutschen Aktienrechts. 

– Ziffer 2.3.2 des Kodex: Die Einberufung der Hauptversammlung mitsamt den 

Einberufungsunterlagen wird allen in- und ausländischen Finanzdienstleistern, Aktionären und 



Aktionärsvereinigungen nicht auf elektronischem Wege übermittelt. 

Die von der Hawesko Holding AG geübte Praxis entspricht dem Standard der deutschen 

Aktiengesellschaften mit Inhaberaktien. 

– Ziffer 3.8 des Kodex: Bei Abschluss von D&O-Versicherungen (Directors & Officers Liability) für 

Vorstand und Aufsichtsrat vereinbart die Gesellschaft keinen Selbstbehalt.  

Die von der Hawesko Holding AG geübte Praxis entspricht europäischen Standards. 

– Ziffer 7.1.2 des Kodex: Der Konzernabschluss der Gesellschaft wird nicht binnen 90 Tagen nach 

Geschäftsjahresende öffentlich zugänglich gemacht, sondern binnen ca. 120 Tagen. Dieser 

längere Zeitraum ist sinnvoll, um die Veröffentlichung von Konzernabschluss und 

Geschäftsbericht mit der eines Berichts über das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahrs 

verbinden zu können. 

 

Hamburg, 7. April 2008 

 

Der Aufsichtsrat    Der Vorstand 


